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Gemeindeversammlungen vom 16. Juni 2022 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir laden die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Weiach und der 
Primarschulgemeinde Weiach zu den Gemeindeversammlungen wie folgt ein: 
 
 

 
 

Datum, Zeit: Donnerstag, 16. Juni 2022, 20.00 Uhr 
 
Ort: Gemeindesaal Weiach  
 
 

 
 

Die folgenden Geschäfte werden behandelt: 
 
1. Genehmigung Jahresrechnung 2021 

a. Politische Gemeinde 
b. Primarschulgemeinde 

2. Wahl Wahlbüro-Mitglieder für die Amtsdauer 2022 - 2026 
3. Beantwortung von Anfragen im Sinne von § 17 des kantonalen 
 Gemeindegesetzes 
 
Die Akten zu den Geschäften liegen ab Donnerstag, 2. Juni 2022, während den 
Öffnungszeiten auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
Im Anschluss an die Gemeindeversammlung findet der traditionelle Apéro statt.  
 
Gemeinderat Weiach 
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Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Inte-

resse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. 

Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand. 
 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, beant-

wortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. In der 

Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. Die anfragende Person 

kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine Diskus-

sion stattfindet. 

 

Stimm- und Wahlrecht  

An den Gemeindeversammlungen der Kirchgemeinde, der Politischen Gemeinde und der Pri-

marschulgemeinde sind alle in Weiach niedergelassenen Schweizer Bürgerinnen und Schwei-

zer Bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und in den bürgerlichen Rechten 

nicht eingeschränkt sind, stimmberechtigt. Die Niederlassung beginnt mit der Abgabe der Aus-

weisschriften. 

 

Protokoll (§ 6 GG) 

Die Schreiberin der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhandlungen, insbe-

sondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und vollständig in das Gemeinde-

versammlungsprotokoll ein. Nach der Niederschrift des Protokolls ist dieses zu genehmigen. 

Die Berichtigung des Protokolls der Gemeindeversammlung kann selbständig nur mittels Auf-

sichtsbeschwerde beim Bezirksrat Dielsdorf als Aufsichtsbehörde verlangt werden. Mit einem 

ordentlichen Rechtsmittel kann die Protokollberichtigung nur unselbständig in Verbindung mit 

einem Begehren in der Sache verlangt werden. 

 

 

Rechtsschutz 

 

A. Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 / 21a ff VRG) 

Die Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte kann mit Rekurs in Stimmrechts-

sachen, innert 5 Tagen, vom Tag nach der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich 

beim Bezirksrat Dielsdorf geltend gemacht werden. Der Rekurs gegen die Verletzung von Ver-

fahrensvorschriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese in der Versamm-

lung gerügt worden ist. 

 

B. Rekurs (§ 19 ff VRG) 

Im Übrigen kann gegen Beschlüsse der Gemeindeversammlung wegen Rechtsverletzungen, 
unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes, Unangemessenheit der ange-
fochtenen Anordnung sowie wegen Verletzung von übergeordnetem Recht, innert 30 Tagen, 
vom Tag nach der amtlichen Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Dielsdorf schrift-
lich Rekurs erhoben werden. 
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Geschäft Nr. 1 
Genehmigung Jahresrechnung 2021 
a) Politische Gemeinde 
 

 

Antrag 

1. Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Weiach wird genehmigt. Die 
Jahresrechnung schliesst bei Ausgaben von Fr. 7'311'628.11 und Einnahmen 
von Fr. 8'077'015.87 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 766'387.76 ab. 

2. Der Ertragsüberschuss von Fr. 766'387.76 wird dem Bilanzüberschuss zugewie-
sen, welcher Ende des Rechnungsjahres 2021 einen Saldo von  
Fr. 16'625'130.63 aufweist. 

 
Weisung 

Allgemeines 
Wir blicken auf ein aussergewöhnliches und trotzdem erfolgreiches Jahr zurück. Das 
Jahr 2021 war in vielen Belangen sehr anspruchsvoll. Aufgrund der COVID-19-
Pandemie kam es vereinzelt zu unkalkulierbaren Budgetabweichungen. Die politische 
Gemeinde Weiach schliesst das Jahr 2021 dennoch mit einem Ertragsüberschuss ab 
und stärkt hierdurch das Eigenkapital. 
 
Erfolgsrechnung 
Aufgrund personeller Veränderung in der Verwaltung mussten temporäre Arbeits-
kräfte angestellt werden und Mehrkosten bei externen Beratern haben zu einem 
Mehraufwand geführt. Durch höhere Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände und 
einem grösseren Unterhaltsbedarf bei den Grundstücken haben gegenüber dem 
Budget geführt zu einem Mehraufwand im Bereich Kultur, Sport und Freizeit. Im Be-
reich der Solzialen Sicherheit sind die Aufwände rund CHF 450'000.00 unter dem 
Budget ausgefallen. Bei diesen Aufwendungen handelt es sich durchwegs im gesetzli-
che vorgeschriebene Verpflichtungen.  
Bei der Grundstückgewinnsteuern ergab sich ein Mehrertrag von rund 
CHF 856'845.00. Der Ressourcenausgleich im 2021 beträgt für die Politische Ge-
meinde CHF 230'277.00. Die Kiesentschädigung der Weiacher Kies AG ist mit 
CHF 655'883.00 rund CHF 760'300.00 unter dem budgetierten Betrag ausgefallen. 
Bei der Entschädigung für die Inertstoffen resultierte ein Mehrertrag von rund 
CHF 137'000.00 gegenüber dem Budget. 
 
Investitionsrechnung 
Es entstanden Minderinvestitionen im Bereich der Investitionsrechnung des Verwal-
tungsvermögens von rund Fr. 2,6 Mio. (hauptsächlich durch wiederholende Termin-
verschiebungen).  
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Bilanz/Liquidität 
Im Rechnungsjahr wurden 1 Mio. Franken der kurzfristigen Verbindlichkeiten zurück-
bezahlt. Der Bestand an flüssigen Mitteln und kurzfristigen Geldanlagen ist leicht hö-
her gegenüber dem Bestand vom Vorjahr. 
 
Finanzierungsergebnis 
Zusammen mit dem positiven Ergebnis aus der Erfolgsrechnung von Fr. 765'387.76 
resultiert ein um Fr. 1'103'678.46 höheres Finanzierungsergebnis gegenüber der Net-
toinvestitionen. 
 
Selbstfinanzierung 
Die Selbstfinanzierung setzt sich hauptsächlich aus dem Ertrags- oder Aufwandüber-
schuss, den Abschreibungen und der Entnahme der Aufwertungsreserve zusammen. 
Die budgetierte Selbstfinanzierung von Fr. 120'455.85 wurde um Fr. 1'020'209.18 
übertroffen. Hauptverantwortlich dafür sind die Begründungen in der Erfolgs- und In-
vestitionsrechnung. 
 
Nachstehend die wichtigsten Abweichungen zum Budget 2021: 
 
Mehraufwände 
+ Dienstleistungen Dritter Fr.  62'000.00 
+ Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Fr. 35'000.00 
+ Unterhalt an Grundstücken Fr. 42'000.00 
+ Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände Fr. 49'000.00 
 
Minderaufwände 
- Unterhalt Strassen/Verkehrswege Fr. 29'000.00 
- Unterhalt übrige Tiefbauten Fr. 78'000.00 
- Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Fr. 43'000.00 
- Abschreibungen VV  Fr. 40'000.00 
 
Mindererträge 
- Gewinnsteuern juristische Personen Fr. 70'000.00 
- Kiesentschädigung / Inertstoffdeponie Fr.  621’000.00 
- Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen Fr. 338'000.00 
 
Mehrerträge 
+ Direkte Steuern  Fr.  78'000.00 
+ Grundstückgewinnsteuern Fr.  856’000.00 
+ Benützungsgebühren  Fr.  123'000.00 
+ Rückerstattungen Fr. 79'000.00 
+ Beiträge von privaten Haushalten  Fr.  160'000.00 
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Erfolgsrechnung 
 Rechnung 2021 Rechnung 2020 
Total Aufwand 7'311'628.11 7'804'550.75 
Total Ertrag  8'077’015.87 9'213’903.98 
Aufwandüberschuss (-)/Ertragsüberschuss (+) 765'387.76 1'409'353.23 

 
 
Weiach, 2. Mai 2022 
Gemeinderat Weiach 
 
Der Präsident: Die Gemeindeschreiberin: 
Stefan Arnold Beatrix Pelican 
 
 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie den nachstehenden Auszügen und 
Tabellen. 
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Geschäft Nr. 1 
Genehmigung Jahresrechnung 2021 
b) Primarschulgemeinde 
 

 
Antrag 

1. Die Jahresrechnung 2021 der Primarschulgemeinde Weiach wird genehmigt. Die 
Jahresrechnung schliesst bei Ausgaben von Fr. 4'419'848.47 und Einnahmen von 
Fr. 4'598'902.42 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 179'056.95 ab. 

2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewie-
sen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 3'361'915.60. 

 
Weisung 
 
Allgemeines 
Wir können mit dem Jahresabschluss 2021 sehr zufrieden sein. Dank den höheren 
Steuererträgen und der strikten Budgetdisziplin konnten wir unsere Ziele übertreffen. 
Trotz der besonderen Lage (Corona) konnten wir die Ausgaben weiterhin auf einem 
sehr tiefen Niveau beibehalten. Dies ist mitunter dem überdurchschnittlichen Einsatz 
aller Mitarbeiter des Schulbetriebs zu verdanken. 
 
Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung schliesst erfreulicherweise mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 
179'056.95, statt des budgetierten Ertragsüberschusses von Fr. 106'625.00 ab. Der 
Grund für den um Fr. 72'431.95 besseren Abschluss ist der höhere Fiskalertrag, sowie 
eine strikte Budgetdisziplin in Hinblick auf die grossen bevorstehenden Investitionen 
betreffend Schulraumerweiterung. Der Gesamtaufwand ist Fr. 160'463.47 höher als 
budgetiert und konnte mit dem um 232'895.42 besseren Ertrag als budgetiert ausgegli-
chen werden. 
 
Dies zeigt, dass das Budget dank Anstrengung aller Beteiligten – meist sehr gut einge-
halten. Zu verzeichnen sind die grössten Mehraufwände bei den Löhnen der Lehrkräfte 
der Kindergarten (+ Fr. 156'947.45 aufgrund steigender Lohnkosten, Lohnerhöhungen, 
zusätzlichem Lehrpersonal etc.). 
 
Die grössten Minderaufwände gab es bei: 
(-Fr. 68'739)  Vikariate, Klassenassistenzen, Aufgabenhilfen 
(-Fr. 54'150)  Minderaufwand durch Kauf statt Miete der Container 
(-Fr. 28'700) Das Budget für die Aus- und Weiterbildung wurde nicht ausgeschöpft 
(-Fr. 30'695) Die Kosten für die private Sonderschulung sind tiefer als budgetiert. 
 
Ertragsseitig ist vor allem der höhere Steuerertrag zu erwähnen. Total rund +  
Fr. 201'870.14. 
 
Investitionsrechnung 
Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen von Fr. 449'413.22 im Verwal-
tungsvermögen ab. Die Investitionen waren somit um Fr. 280'586.78 tiefer als budge-
tiert.  
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Bilanz/Liquidität 
Die Summe der Darlehen der Schulgemeinde konnten um Fr. 800'000 auf Fr. 1‘600‘000 
reduziert werden (Vorjahr: Fr. 2'400'000). Die flüssigen Mittel zeigten auf das Jahres-
ende Fr. 278'068, was einer Reduktion von Fr. 598'185 entspricht. Das Verwaltungs-
vermögen ist leicht tiefer (- Fr. 6'171). Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich von 
Fr. 3'182'859 auf Fr. 3'361'915. 
 
Finanzierungsergebnis 
Dank des besseren Ergebnisses aus der Erfolgsrechnung von Fr. 179'056 sinkt die 
Nettoschuld pro Einwohner. 
 
Selbstfinanzierung 
Die Selbstfinanzierung setzt sich hauptsächlich aus dem Ertragsüberschuss und den 
Abschreibungen zusammen. Die Selbstfinanzierung von rund Fr. 386'251 ist um 
Fr. 135'296.06 höher als budgetiert. 
 
8187 Weiach, 28. April 2022 
 
Primarschulpflege Weiach 
 
Der Präsident Schulverwaltung 
 
Samuel Meier Gina Gertsch 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie den nachstehenden Auszügen und Tabellen. 
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Geschäft Nr. 2 
Wahl Wahlbüro-Mitglieder für die Amtsdauer 2022 – 2026 
 
 
Aufgrund der Totalrevision der Gemeindeordnung per 1. Januar 2022 findet die Wahl 
der Mitglieder des Wahlbüros nicht mehr wie früher an der Urne, sondern an der Ge-
meindeversammlung statt.  
 

Art. 12 Wahlbefugnisse 
Die Gemeindeversammlung wählt offen: 
1. Die Stimmenzählenden in der Gemeindeversammlung. 
2. Die Mitglieder des Wahlbüros. 

 
Wahlbüro-Mitglieder, die sich für die Amtsdauer 2022 – 2026 weiterhin zur Verfügung 
stellen (in alphabetischer Reihenfolge): 
 

1. Baumgartner, Anita 
2. Gentsch, Esther 
3. Junker, Felix 
4. Lutz, Steffi 
5. Willi, Andreas 
6. Ziörjen, Elsbeth 

 
 Das Wahlbüro muss gemäss § 14 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) 
 aus mindestens fünf Mitgliedern bestehen. 
 
 


